
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1938/11/13 3Ob660/38,
7Ob711/86 (7Ob712/86)

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.11.1938

Norm

MinV 09.12.1897 RGBl 283 §1

ZPO §411 Be

ZPO §411 Abs1 G

Rechtssatz

Wird ein Ehescheidungsurteil in der Verschuldensfrage angefochten und ist der Ausspruch über die Scheidung selbst

mangels Anfechtung nicht mehr streitig, so liegt dennoch eine rechtskräftige Scheidung der Ehe nicht vor.

Entscheidungstexte

3 Ob 660/38

Entscheidungstext OGH 13.11.1938 3 Ob 660/38

Veröff: SZ 20/232 = DREvBl 1939/130

7 Ob 711/86

Entscheidungstext OGH 11.12.1986 7 Ob 711/86

Auch; Beisatz: Vor einer Entscheidung über das gesamte Verschulden ist das Verfahren nicht abgeschlossen. (T1)

Veröff: SZ 59/221
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